
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
 
1. Mini-Leitfaden zu unserem Austauschtreffen "Abschiebung riskieren oder freiwillig 
zurückkehren? – Das Beratungsangebot der Zentralen Rückkehrberatung“ 
Ende März 2017 durften wir die Mitarbeiter der Zentralen Rückkehrberatung Westbayern 
(ZRB) Martina Blomberger, Tatjana Geist und Manuel Bannert als Referenten bei unserem 
Austauschtreffen der Helferkreise begrüßen. Umfassend und detailliert haben sie die 
Teilnehmer des Abends über das vielfältige Beratungsangebot der ZRB informiert, um 
Migranten aus Drittstaaten, die sich freiwillig mit einer Rückkehr in ihr Herkunftsland 
beschäftigen, unabhängig und ergebnisoffen zu informieren. Als Dokumentation für die 
Teilnehmer und alle, die selbst nicht an dem Termin teilnehmen konnten, haben wir die 
vielfältigen Informationen des Abends in einem "Mini-Leitfaden" zusammengefasst, den wir 
Ihnen anbei gerne mitschicken (170330_Mini-Leitfaden_Rueckkehrberatung).  
Kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu, wenn Sie Fragen haben, oder wenden Sie sich 
gerne auch direkt an die Mitarbeiter der ZRB.  

  
 

2. Dokumentation zu unserem Austauschtreffen „Religiös oder extrem? – 
Radikalisierung erkennen, richtig handeln" 
Im April 2017 veranstalteten wir gemeinsam mit den Maltesern unser Austauschtreffen der 
Helferkreise zum Thema "Religiös oder extrem? - Radikalisierung erkennen, richtig 
handeln". Unser Referent Christian Druck von der Organisationseinheit 
Radikalisierungsprävention im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration hat uns freundlicherweise die Power Point Präsentation zur 
Verfügung gestellt, die wir Ihnen im Anhang gerne weiterleiten 
(170427_Präsentation_Radikalisierung). 
Die Dokumentation fasst wichtige Informationen über Beratungsstellen zusammen, an die 
sich Betroffene, aber auch Familienmitglieder, Ehrenamtliche oder Freunde wenden können, 
wenn möglicherweise ein Verdacht auf Radikalisierung besteht. Darüber hinaus sind 
Hintergrundinformationen über den "Islam und Salafismus", aber auch welche Wege 
Salafisten gehen, um vor allem Jugendliche anzusprechen, in der Präsentation gebündelt.  

  
 

3. Neues aus dem Landratsamt - Das Jobcenter im Landkreis Würzburg zieht um! 
Das Jobcenter im Landkreis Würzburg, das sich aktuell in der Zeppelinstraße 15 befindet, 
zieht im Zeitraum vom 04. bis 06. Juli 2017 um in die Nürnberger Straße 47a, in Würzburg. 
Aufgrund des Umzugs bleibt das Jobcenter am Mittwoch, den 05. Juli 2017 leider 
geschlossen, während die Infostelle des Jobcenters am Dienstag, den 04. Juli 2017 in der 
Zeppelinstraße noch bis 12:00 Uhr erreichbar ist. Darüber hinaus kann es an den übrigen 
Umzugstagen zu erheblichen Einschränkungen kommen. Vorsprachen sind in diesen Tagen 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Ab Donnerstag, den 06. Juli 2017 ist die 
Infostelle des Jobcenters  dann wieder in der Nürnberger Straße 47a, 1. Stock, Raum 1.01 
erreichbar. 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 
Die Information über die genauen Schließtage und eine Wegbeschreibung zur neuen 
Adresse des Jobcenters in deutscher und arabischer Sprache senden wir Ihnen gerne im 
Anhang zum Nachlesen mit (Jobcenter_Infotafel; Jobcenter_Infotafel_arabisch).  

   
 

4. "Umsonst & Draußen - Festival" vom 15. bis 18. Juni 2017 - Erzählkonzert mit 
Geflüchteten und Migranten am 18. Juni 2017 
Vom 15. bis einschließlich 18. Juni 2017 lockt das "Umstonst & Draußen - Festival" wieder 
Besucher aus aller Welt mit einem bunten Programm aus Musik, Freizeitspaß, 




 


Mini-Leitfaden  


„Abschiebung riskieren oder freiwillig zurückkehren? – Das Bera-


tungsangebot der Zentralen Rückkehrberatung“  


(Teil 8 einer Reihe von „Mini – Leitfäden“, die der Dokumentation der Austauschtreffen dienen) 


Anmerkung: Die Grundlagen dieses Leitfadens wurden von und mit den Helferkreisen des Landkrei-


ses Würzburg in Kooperation mit Frau Blomberger, Frau Geist und Herrn Bannert von der zentralen 


Rückkehrberatung Westbayern im Rahmen des Koordinatoren-Austauschtreffens am 30. März 2017 


im Matthias-Ehrenfried-Haus entwickelt und von den Mitarbeitern der Ehrenamtskoordination Flücht-


lingshilfe zusammengefasst.  


1 Einleitung  


Die Zentrale Rückkehrberatung Westbayern (ZRB) richtet sich an Migranten aus Drittstaaten, 


die freiwillig in ihr Herkunftsland zurückkehren möchten.  


Die Beratung ist unabhängig und ergebnisoffen. 


Die Berater unterliegen der Schweigepflicht. 


Caritas Zentrale Rückkehrberatung Westbayern 


Röntgenring 3 


97070 Würzburg 


Ergebnisoffene Beratung nach Terminvereinbarung 


Telefon: 0931 38 666 -782; -783 oder -641 


Telefon Verwaltung: 0931 38 666-657 


Beratung auch in englischer oder russischer Sprache möglich 


E-Mail: info@zrb-westbayern.de    


Web: www.zrb-westbayern.de  


 


2 Ablauf der Beratung bei der ZRB 


Wenn sich Personen mit Beratungswunsch an die ZRB wenden, startet die Beratung zu-


nächst einmal damit, dass die aktuelle aufenthaltsrechtliche aber auch die persönliche Situa-


tion gemeinsam mit den Ratsuchenden geklärt wird: Ist der Ratsuchende noch unentschlos-


sen? Welche Handlungsmöglichkeiten stehen aktuell offen? Wie ist der gegenwärtige Auf-


enthaltsstatus? Liegen die nötigen Papiere (Reisedokumente; Personenstandsurkunden – 


ggf. mit Apostille etc.) vor? Existiert ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis? 


Aber auch über die Zeit nach der potentiellen Rückkehr wird mit den Ratsuchenden gespro-


chen um ihnen dabei zu helfen, eine möglichst realistische Perspektive zu entwickeln, wie es 


nach der Ausreise ins Herkunftsland weitergehen kann. Dabei geht es auch um ganz konkre-


te Fragen, wie die geplante Unterkunft nach der Rückreise, Pläne zur Sicherung des Le-


bensunterhaltes (Gibt es staatliche Unterstützungsleistungen für Rückkehrer? Sind Renten-
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ansprüche vorhanden? Berufliche Perspektiven – ggf. Existenzgründung/selbständige Tätig-


keit?) oder/und bei Bedarf auch um medizinische Fragen wie die Verfügbarkeit von Ärzten 


und Behandlungsmöglichkeiten, sowie Medikamenten im Heimatland. Unter Umständen gibt 


es über die Rückkehrberatung auch (begrenzte) finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten als 


Starthilfen/Überbrückungshilfen, medizinische Hilfen oder Hilfen zur Existenzgründung.  


Die ZRB kann die Ratsuchenden bei der konkreten Umsetzung der Ausreise unterstützen 


und den Kontakt zu Partnerorganisationen vermitteln, die vor Ort in den Heimatländern tätig 


sind. Je nach Heimatland können dies die internationalen Organisationen der Wohlfahrtsver-


bände, IOM, UNHCR und andere humanitäre Organisationen sein.  


Die Dauer von Beginn der Beratung bis zur Ausreise variiert je nach Einzelfall. Wenn die 


Ratsuchenden sehr dringend ausreisen wollen und alle nötigen Papiere bereits vorhanden 


sind, kann die Rückkehr in etwa drei bis vier Wochen nach Beginn der Beratung – bei Orga-


nisation der Ausreise über IOM – erfolgen.  


3 Finanzielle Unterstützung  


Im Rahmen der Beratung kann die ZRB auf verschiedene Programme und Fördertöpfe zu-


greifen, um den Ausreisenden zum einen die Reise zu finanzieren, aber auch nach der An-


kunft im Heimatland finanzielle Hilfen zu geben.  


Die folgenden Informationen sind nicht abschließend und geben nur eine grobe Orientierung. 


In jedem Fall lohnt es sich, bei einer potentiellen Rückkehr das Beratungsangebot der ZRB 


in Anspruch zu nehmen und dort klären zu lassen, welche Möglichkeiten im konkreten Ein-


zelfall bestehen. Für alle Programme gilt, dass es keinen einklagbaren Rechtsanspruch auf 


diese Förderungen gibt.  


3.1 REAG/GARP-Programm (über IOM Deutschland) 


Das REAG/GARP-Programm ist ein humanitäres Hilfsprogramm. Es bietet finanzielle und 


operationelle Unterstützung bei der Rückkehr. Die möglichen Hilfen unterscheiden sich je 


nach Staatsangehörigkeit und umfassen:  


- Übernahme der Reisekosten  


- Zahlung einer zusätzlichen Reisebeihilfe  


- Einmalige Starthilfe für Staatsangehörige aus migrationspolitisch bedeutsamen Her-


kunftsländern  


Staatsangehörige der Ländergruppe 1 können als Starthilfe für jede Person ab 12 Jahren 


500,- Euro und für jedes Kind unter 12 Jahren 250,- Euro bekommen. Zu dieser Gruppe zäh-


len Staatsangehörige der Länder: Äthiopien, Afghanistan, Eritrea, Gambia, Ghana, Irak, Iran, 







 


Nigeria, Pakistan. Bei sogenannten Dublin-Fällen ist die Förderung auf insgesamt 1500 Euro 


beschränkt.  


Staatsangehörige der Ländergruppe 2 können als Starthilfe für jede Person ab 12 Jahren 


300,- Euro und für jedes Kind unter 12 Jahren 150,- Euro bekommen. Zu dieser Gruppe zäh-


len Staatsangehörige der Länder: Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Bangla-


desch, Benin, Burkina Faso, China, Côte d’Ivoire, DR Kongo, Georgien, Guinea, Guinea-


Bissau, Indien, Kamerun, Kenia, Libanon, Libyen, Mali, Marokko, Mongolei, Niger, Palästi-


nensische Autonomiegebiete, Russische Föderation, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sri 


Lanka, Sudan, Syrien, Tadschikistan, Togo, Türkei, Tunesien, Ukraine, Vietnam. Bei soge-


nannten Dublin-Fällen ist die Förderung auf insgesamt 900,- Euro beschränkt.  


Ausführlichere Informationen zu den Programmen in zwölf Sprachen finden Sie unter 


http://germany.iom.int/de/reaggarp.  


3.2 StarthilfePlus  


In Ergänzung zum REAG/GARP-Programm können Asylsuchende ab Februar 2017 mit 


StarthilfePlus eine zusätzliche finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie sich noch wäh-


rend des Asylverfahrens, spätestens jedoch innerhalb der Ausreisefrist, für eine freiwillige 


Rückkehr entscheiden. Die Informationen zu StarthilfePlus sind der Seite 


http://germany.iom.int/de/starthilfeplus entnommen. Dort finden Sie auch noch weitere Merk-


blätter und Antragsformulare.  


Voraussetzung für die Gewährung von StarthilfePlus ist, dass eine freiwillige Rückkehr mit 


dem REAG/GARP-Programm bewilligt wird und die Rückkehrenden eine der unten genann-


ten Staatsangehörigkeiten besitzen. Aufbauend auf die REAG/GARP-Unterstützung sieht 


das Bundesprogramm StarthilfePlus folgende Leistungen vor:  


Stufe 1: Rückkehrende erhalten 1.200,- Euro, wenn sie noch vor Abschluss des Asylverfah-


rens eine unterstützte freiwillige Rückkehr beantragen.  


Stufe 2: Rückkehrende erhalten 800,- Euro, wenn ein negativer Asylerstbescheid zugestellt 


worden ist und sie innerhalb der gesetzten Ausreisefrist eine unterstützte freiwillige Rückkehr 


beantragen. 


Stufe Ü (Übergangsregelung): Rückkehrende, die bereits vor dem 1. Februar 2017 in 


Deutschland registriert wurden (Ankunftsnachweis) und sich bis zum 31. Juli 2017 zu einer 


freiwilligen Ausreise entscheiden, erhalten 800,- Euro. Unter die Übergangsregelung fallen 


Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, eine Duldung besitzen oder einen Asylfolge- 


bzw. Asylzweitantrag gestellt haben. 
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Familienförderung: Ein Familienzuschlag in Höhe von 500,- Euro pro Familie wird gewährt, 


wenn für mehr als vier Familienmitgliedern gemeinsam ein StarthilfePlus-Antrag bewilligt 


wird. 


Die Auszahlung der StarthilfePlus erfolgt in zwei Schritten. Die erste Hälfte wird mit der regu-


lären GARP-Starthilfe bei der Ausreise in Deutschland ausgezahlt und die zweite Hälfte 


sechs bis acht Monate später im jeweiligen Herkunftsland. Kinder unter 12 Jahren erhalten 


jeweils die Hälfte der Fördersumme.  


Staatsangehörige der folgenden Länder können StarthilfePlus beantragen (GARP-


Staatenliste): 


Afghanistan, Ägypten, Algerien, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Burkina Faso, China, De-


mokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-


Bissau, Indien, Irak, Iran, Kamerun, Kenia, Libanon, Libyen, Mali, Marokko, Mongolei, Niger, 


Nigeria, Pakistan, Palästinensische Autonomiegebiete, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sri 


Lanka, Sudan, Syrien, Tadschikistan, Togo, Tunesien und Vietnam. 


Wichtiger Hinweis: Staatsangehörige der Länder Armenien, Aserbaidschan, Georgien, 


Russische Föderation, Türkei und Ukraine können lediglich im Rahmen der Übergangsrege-


lung im StarthilfePlus-Programm unterstützt werden und sind ab August 2017 ganz davon 


ausgenommen. 


Um StarthilfePlus in Anspruch nehmen zu können, setzt das Bundesamt für Migration und 


Flüchtlinge (BAMF) voraus, dass die Rückkehrenden eine Erklärung unterschreiben, mit der 


sie ihren Asylantrag und bereits eingelegte Rechtsmittel zurücknehmen bzw. auf Rechtsbe-


helfe verzichten. 


3.3 ERIN – Beispiel eines Reintegrationsprojektes 


Über das Programm ERIN können zusätzliche Hilfen zur Reintegration von Rückkehrenden 


im Heimatland angeboten werden. Das Programm ERIN ist aktuell beschränkt auf Staatsan-


gehörige der Länder: Afghanistan, Indien, Iran, Irak/ARK, Irak/Central, Marokko , Nigeria, 


Pakistan, Russische Föderation (nur Tschetschenien), Somaliland, Sri Lanka, Ukraine. 


Mögliche Hilfen sind z. B.:  


- Service bei der Ankunft 


- Beratung und Begleitung zu behördlichen, medizinischen und caritativen Einrichtun-


gen 


- berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche 


- Unterstützung bei einer Geschäftsgründung.  







 


Die Unterstützung wird durch sogenannte Service Provider im Zielland geleistet. Diese un-


terstützen vor Ort mit Personal und Sachleistungen. Reintegrationshilfen werden also nicht 


bar an die Rückkehrer ausgezahlt. Die Höhe der Hilfen richtet sich nach bestimmten Fakto-


ren (Aufenthaltsdauer in Deutschland, Rückkehr als Familie, Art der Hilfen,…).  


 


Als Förderrahmen gelten dabei die Richtwerte:  


- Freiwillig Rückkehrende: bis zu 2000,- Euro 


- Minderjährige Personen: bis zu 600,- Euro 


- Rückgeführte Personen: bis zu 700,- Euro.  


Ausführlichere Informationen zum ERIN-Programm finden Sie unter 


http://www.bamf.de/DE/Rueckkehr/Reintegration/ProjektERIN/projekt_erin-node.html.  


4 Weiterführende Informationen  


Neben der von den Wohlfahrtsverbänden durchgeführten ZRB haben auch die Zentralen 


Ausländerbehörden (ZAB) Mitarbeiter, die Personen mit Rückkehrwunsch bei der freiwilli-


gen Aufenthaltsbeendigung und Ausreise unterstützen. Weiter umfassen die Aufgaben der 


ZAB auch die Ausstellung von Aufenthaltserlaubnissen, Duldungen, Beschäftigungserlaub-


nissen, Identitätsklärung und Aufenthaltsbeendigung, sowie Mitwirkung an Abschiebungen.  


 


 


Ehrenamtskoordination für die Flüchtlingshilfe im Landkreis Würzburg 


Randersackerer Straße 25 


97072 Würzburg 


Sandra Hahn     Tobias Goldmann 


Telefon: 01522 4306779    Telefon: 0172 7926928 


 0931 38 659-119    0931 38 659-118 


E-Mail: s.hahn@caritas-wuerzburg.org   E-Mail: t.goldmann@caritas-wuerzburg.org 


Web: http://www.caritas-wuerzburg.org/ehrenamt/ehrenamtskoordination-fluechtlingshilfe-landkreis/ 


Stand: 30. Mai 2017 
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Bayerisches Netzwerk für Prävention 


und Deradikalisierung gegen Salafismus 


OE Radikalisierungsprävention 


   







Was bedeutet Prävention konkret? 


Warum ist Prävention von Salafismus so wichtig? 


• Prävention hilft, Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen.  


• Beispiel Gesundheitsbereich: „Vorbeugen ist besser als heilen“.  


 


Was heißt allgemeine Prävention? 


• Sie soll nicht in erster Linie ein bestimmtes Ereignis verhindern, 


sondern langfristig wirken und besonders junge Menschen stärken. 


 


Was heißt spezifische Prävention? 


• Darunter fallen Maßnahmen, die sich ganz gezielt an bestimmte 


„Risikogruppen“ richten. Doch auch diese Maßnahmen greifen vor 


der Radikalisierung  


 


 







Aufzeigen von Alternativen - Salafisten 


Angebot an Jugendliche: 


• Salafisten setzen bei Jugendlichen an, die auf der Suche nach 


Identität, Zugehörigkeit/Geborgenheit und Orientierung sind.  


• Sie sprechen die Sprache der Jugendlichen  Identität,  


• Klare Abgrenzung gegenüber unserer Gesellschaft (keine 


Schnittmenge, elitärer, „revolutionärer“ Ansatz) 


• Klare Botschaften  und Regeln (schwarz-weiß, wahr-falsch) 


Zu zahlender Preis: 


• Blinder Gehorsam  (ggü. vorgegebenen Regeln) und Gefolgschaft  


 


 







Video – Blinder Gehorsam 







Aufzeigen von Alternativen - Salafisten 


Direkte Botschaft an Muslime:  


• Nur Salafisten kennen den „wahren“, einzigen Weg: Muslime müssen 


ihnen folgen, nur dann sind sie Muslime 


• Ein Muslim kann nicht im säkularen Westen leben kann 


• Stichwort „Werteverlust des Westens“ 


• Westliche Regierungen sind gegen Muslime (Spaltung der 


Gesellschaft) 


• „Muslime müssen nicht Muslime hassen“ (Video)  


• Eine Ausreise ist zwangsläufig 


 


 


 







Video – Auszug Islamseminar 







Aufzeigen von Alternativen 


Rückschlüsse für die Präventionsarbeit: 


• Jugendliche sollen sensibilisiert werden und lernen Weltbilder, 


Ideologien und Feindbilder kritisch zu hinterfragen.   


• Ist religiöses Leben in einer Demokratie möglich? (Projekt „Dialog für 


Demokratie“) 


• Erhöhung der Reflektionsfähigkeit (Projekte „Aktiv gegen Vorurteile“, 


„Krass – Hauptsache radikal“) 


• Wie wollen wir miteinander leben?  


• Seelische Begleitung in schwierigen Lebensphasen (Projekt MUSA) 


 


 


  


 







Organisationseinheit 


Radikalisierungsprävention (StMAS) 


Kooperationspartner des Bayerischen Netzwerkes gegen Salafismus (zuständig für den Bereich 


der Prävention) 


 


Aufgabenbereich: 


• Wissensvermittlung über Veranstaltungen und Fachvorträge 


• Förderung der bayernweiten Fachstelle zur Prävention religiös begründeter 


Radikalisierung 


• Förderung des Aufbaus kommunaler Präventionsnetzwerke 


• Förderung von Projekten, die die Prävention von Salafismus zum Ziel haben   


 


Kontakt per Email: radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de  
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An wen kann ich mich wenden (Prävention)? 


Ufuq. e.V. Bayern 


Fachstelle zur Prävention von religiös  


begründeter Radikalisierung in Bayern 


Information und Beratung von Einrichtungen  


der Bildungs- und Jugendarbeit, 


kommunale und zivilgesellschaftliche  


Akteure zu folgenden Themen:  


Islam, Islamfeindlichkeit und Salafismus 


 


MUSA 


Muslimische Seelsorge Augsburg 


• Krankenhausseelsorge 


• Gefängnisseelsorge 


• Flüchtlingsseelsorge 


• Notfallseelsorge 


 
 







Kommunale Netzwerke gegen Salafismus 


Hintergrund: 


• Die kommunale Ebene ist wichtig, weil hier eine Vielzahl an Akteuren erreicht, 


sensibilisiert und vernetzt werden kann.  


• Die landesweiten Beratungsangebote werden so vor Ort bekannt gemacht und 


gezielt genutzt 


• Radikale Einstellungen fallen selten erst durch gewalttätiges Verhalten auf, sondern 


sind oft sehr früh im Alltagsverhalten zu erkennen.  


• Lokale Netzwerke mit Akteuren aus den Bereichen Schule, Sozial- und Jugendarbeit, 


Polizei und Politik müssen daher in die Lage versetzt werden, „Symptome“ von 


Radikalisierung frühzeitig zu erkennen und Jugendliche in Kooperation miteinander vor 


einer möglichen Radikalisierung zu schützen.  


• Bislang in Augsburg und Nürnberg 


 







Geförderte Projekte 


•Junges Theater Augsburg: Krass! Hauptsache radikal 


•MUSA – Muslimische Seelsorge Augsburg 


•Aktiv gegen Vorurteile 


•Dialog für Demokratie 







Islam und Muslime 


© Wikipedia 







Zahlen und Fakten  


Muslime in Deutschland 


• Ca. 5 Mio. Muslime leben in Deutschland 


• Nur ca. 10 – 20 Prozent sind in den bestehenden muslimischen Verbänden 


organisiert (Ditib, IGMG, VIKZ, IGD und Aleviten) 


• Es gibt ca. 5.000 Gebetsstätten (Moscheen) in Deutschland 


• Die Mehrheit der Moscheen sind türkisch geprägt, nur wenige arabisch 


 


 







Thesen – Muslimisches Leben  


• Das muslimische Leben war bislang infolge der Gastarbeiterzuwanderung 


hauptsächlich türkisch geprägt 


• Die Bindung zum „Herkunftsland“ hat sich hin zur Identifikation mit der Religion 


verschoben 


• Gerade die junge Generation hat ein Bedürfnis nach Religiosität, das von den 


bestehenden Angeboten nicht befriedigt wird 


• Die Assoziationen der Gesamtgesellschaft und der Muslime mit dem Islam 


differieren stark  


• Muslime werden oftmals rein auf die Religion reduziert bzw. reduzieren sich selbst 


darauf 







Religiöse Praxis 


Seite 2 


© Exzellenzcluster "Religion und Politik„ (Universität Münster) 







Unterschiedliche Assoziationen mit dem Islam 


Seite 2 


© Exzellenzcluster "Religion und Politik„ (Universität Münster) 







Veränderungen infolge der Flüchtlinge  


• Der Großteil der Flüchtlinge sind Muslime (76,7 % im Jahr 2015)  


• Bislang war das muslimische Leben überwiegend türkisch geprägt. Das wird 


sich durch die meist arabischstämmigen Flüchtlinge verändern. 


• Im Gegensatz zu den meisten deutschen Muslimen, sind die geflüchteten 


Muslime in einem muslimischen Umfeld aufgewachsen 


• Angesichts der großen (auch psychischen) Belastungen, kann die Religion zu 


einem Identifikationsmerkmal werden bzw. das Gefühl der 


Gruppenzugehörigkeit geben 


 







Besonderheit im Flüchtlingskontext:  
Verhältnis Kollektiv - Individuum  


Herkunft aus patriarchalen Inselgesellschaften 


• Bedeutung der eigenen Gruppe (Überleben in der Gruppe) 


• Abgrenzung und Homogenisierung der eigenen Gruppe (idealtypische 


Inselgesellschaft) 


• Rollenverständnis: Mann – Frau – Kinder  


• Finanzielle Aspekte  


Bruch infolge der Migration  


• Verlust der direkten Eingebundenheit in die Gruppe und der eigenen Rolle 


• Indirektes Weiterbestehen der Gruppe über Grenzen hinweg 







Bitte informieren Sie sich auf unserer Website! 


 


www.antworten-auf-salafismus.de  
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http://www.antworten-auf-salafismus.de/





Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


Haben Sie Fragen? 
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Das Jobcenter Landkreis Würzburg zieht um! 


Im Zeitraum 04. – 06. Juli 2017 zieht das Jobcenter Landkreis Würzburg in die 


Nürnberger Straße 47a, Würzburg, 1. Stock.  


Am 05. Juli 2017 ist das Jobcenter wegen des Umzugs geschlossen. Im  übrigen 


Umzugszeitraum ist mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen und Vorsprachen 


sind ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 


Die Infostelle des Jobcenters ist am 04.Juli 2017 in der Zeppelinstraße 15, 2 Stock, 


Zimmer 237 bis 12:00 Uhr erreichbar. Ab dem 06. Juli 2017 ist die Infostelle des 


Jobcenters Landkreis Würzburg in der Nürnberger Straße 47a, 1 Stock, Raum 1.01 


erreichbar. 


Wegen der Einschränkungen in diesem Zeitraum bitten wir um Ihr Verständnis. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Huppmann 


Geschäftsbereichsleiter 


Nürnberger Straße 47a 


1. Stock 
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Das Jobcenter Landkreis Würzburg قل ت ن  ! ي


ى قل Jobcenter Landkreis Würzburg إل ت ن موز .2017  ي ترة 4-6    ت ف ي ال   ف


ل  ق الأو طاب  Nürnberger Straße 47a, Würzburg ال


قل مع  ن قي من موعد ال ب ت م ت ال وق قل.ال ن بب ال س لق ب موز Jobcenter 2017 مغ وم 5 ت  ي


كن. نك مم سؤول ع م موظف ال لة مع ال قاب م يد ال لى مواع فاق ع جب الأت ات ي صعوب  ال


ي عي ف ي ب كل ط ش عمل ب موز 2017 ت ي Jobcenter 4 ت علامات ف ت س ة الأ  غرف


موز 2017 ي (Zeppelinstraße 15). ابتدادابا من  6 ت ثان ق ال طاب ة 237 ال تاد غرف ع م ها ال كان  م


م  1.01 ة رق ل غرف ق الأو طاب د ال جدي ها ال كان ي م ي Jobcenter ف علامات ف ت س ة الأ  غرف


 .Nürnberger Straße 47a شارع  


كم فهم نى ت م ترة أت ف ي  هذة  ال ات ف صعوب بب ال س  ب


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Huppmann 


سم           ق ر ال  مدي


د جدي ع ال موق  ال


شي قة م ي   28 دق


 


م قدي ع ال موق  ال


 


Nürnberger Straße 47a 


1. Stock 
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Mitmachaktionen und allerlei Kulinarischem auf die Mainwiesen Würzburg. Auch die Caritas 
wird sich als Initiative auf dem Festivalgelände vorstellen - ein Besuch lohnt sich. Wir freuen 
uns schon darauf, Sie persönlich zu treffen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.  
Gerne möchten wir Sie aber auch noch auf ein weiteres besonderes Angebot aufmerksam 
machen: 
Im Rahmen des Umsonst- und Draußen-Festivals auf den Mainwiesen in Würzburg gibt es 
am Sonntag, den 18. Juni 2017 um 18:00 Uhr ein Erzählkonzert mit Geflüchteten und 
Migranten der Gemeinschaft Sant Egidio. Die Protagonisten - Migranten und hier Geborene - 

spielen zusammen Lieder zum Mitsingen, und einige Geflüchtete erzählen ihre Geschichten. Der 
Eintritt ist natürlich frei. Weitere Informationen können Sie gerne auch dem nachfolgenden 
Link entnehmen: http://tinyurl.com/umstonstunddrau-en  
 
5. Ökumenisches Gedenken an die verstorbenen Flüchtlinge, 20. Juni 2017 um 19 Uhr 
in der Marienkapelle 
Jedes Jahr sterben an den Grenzen Europas tausende von Menschen, die vor Krieg, Gewalt 
und Unterdrückung geflohen sind und auf der Suche nach einem besseren Leben für sich 
und ihre Familien waren. Seit 1988 sind so über 30.000 Menschen gestorben. Um diese 
Menschen nicht zu vergessen, lädt die Gemeinschaft Sant Egidio mit dem 
Diözesancaritasverband zum ökumenischen Gedenken am Weltflüchtlingstag am Dienstag, 
den 20. Juni 2017 um 19:00 Uhr in die Marienkapelle ein. Im Gebet werden die Namen und 
einige der Geschichten Betroffener vorgelesen. Es predigt darüber hinaus Weihbischof 
Ansgar Puff von der Migrationskommision der Deutschen Bischofskonferenz. 
Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Einladung (Flüchtlingsgedenken 2017). 

  
 

6. Austauschtreffen zum Thema "Ehrenamtliche Sprachförderung für Asylbewerber" 
der lagfa Bayern e.V. am 26. Juni 2017 
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenzentren und Freiwilligenagenturen in Bayern 
(lagfa bayern e.V.) lädt am Montag, den 26. Juni 2017 von 10:00 bis 16:00 Uhr herzlich in 
den großen Saal des Rotkreuzhauses vom BRK Kreisverband Schweinfurt zum 
Austauschtreffen "Ehrenamtliche Sprachförderung für Asylbewerber ein. Die Einladung 
richtet sich vor allem an engagierte Männer und Frauen, die sich in Sprachkursen und dem 
"Deutsch lernen" für geflüchtete Menschen und Migranten einsetzen und solche, die 
ehrenamtliche Deutschkurse planen.  
Die Tagungs- und Verpflegungskosten werden von lagfa bayern e.V. übernommen. 
Fahrtkosten zu diesem Austauschtreffen können ebenfalls gegen Vorlage des Originalbelegs 
bis zu einer maximalen Höhe von 40,00 Euro über die lagfa bayern e.V. erstattet werden. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse mit beigefügtem Anmeldebogen 
(170626_lagfa_Anmeldebogen Schweinfurt) bis spätestens 19. Juni 2017 direkt bei der lagfa 
an unter: sprachfoerderung@lagfa-bayern.de 
Weiterführende Informationen können Sie auch gerne dem beiliegenden 
Einladungsschreiben entnehmen (170626_lagfa_Einladung Schweinfurt). 

   
 

7. Integrationscampus an der Technischen Hochschule Ingolstadt 
Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (StMAS) im September 
2016 das Pilotprojekt Integrationscampus (InCa) zum Leben erweckt. Durch den InCa sollen 
Flüchtlinge auf ein deutsches Hochschulstudium vorbereitet bzw. der Einstieg in das 
Arbeitsleben erleichtert werden. Das Projekt verbindet Wohnen in der Nähe des Campus mit 
der Möglichkeit sich akademisch weiterzubilden. Das Ziel der 1-2-jährigen Maßnahme ist es, 
die Flüchtlinge für ein anschließendes Studium an einer deutschen Hochschule 
vorzubereiten oder ihnen den Einstieg in das Arbeitsleben zu erleichtern. Die Dauer des 
Integrationscampus hängt vom bisherigen Bildungsweg und den Zukunftsplänen der 
Teilnehmer ab, sodass individuelle Wege für die Weiterqualifizierung entwickelt werden 
können. Neben umfangreichen Sprachkursen bietet das Programm verschiedene Module 
an, die auf ein späteres Studium angerechnet werden können. Das erste Semester dieses 
Qualifizierungsprogramms besteht aus Sprachkursen sowie Methodenkompetenz. Die 
Semester 2 bis 4 umfassen zusätzlich Integrations-, Soft Skill- und Fachkurse. Der Unterricht 
findet in den Räumlichkeiten der THI statt. Die Teilnehmer können die komplette 
Hochschulinfrastruktur (Bibliothek, Mensa etc.) nutzen, während die Stadt Ingolstadt 
hochschulnahe Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.  

http://tinyurl.com/umstonstunddrau-en
mailto:sprachfoerderung@lagfa-bayern.de
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Austauschtreffen 


"Ehrenamtliche Sprachförderung von Asylbewerbern" 


am Montag, 26. Juni 2017, von 10:00 bis 16:00 Uhr in Schweinfurt 


Moderation: Frau Ursula Erb 


Vorgesehener Ablauf und Inhalte: 


10:00 Uhr: Beginn (die Anreise ist ab 9:30 Uhr möglich) 


 Begrüßung durch Frau Ursula Erb 


 Vorstellung des Projekts »Sprache schafft Chancen«: Fördervoraussetzungen zur 


Sachkostenpauschale, Nutzung der Pauschale und Veränderungen ab 2017 


 Tipps und Best-Practice-Beispiele 


 Austausch und Diskussion: Klärung offener Fragen, Erfahrungsaustausch, Anregungen, 


Netzwerkaufbau zu anderen Ehrenamtlichen und vieles mehr 


 Mittagessen und weitere Verpflegung wird gestellt 


16:00 Uhr: Ende und Abreise 


Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung das dafür vorgesehene Anmeldeformular im Anhang der E-Mail 


oder auf unserer Internetseite unter 


www.lagfa-bayern.de/termine-aller-tagungen-fortbildungen-austauschtreffen  


Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2017 


Veranstaltungsort:  


Großer Saal des Rotkreuzhauses vom BRK Kreisverband Schweinfurt 


(Gorch-Fock-Straße 15, 97421 Schweinfurt)  


Informationen zur Anreise entnehmen Sie bitte der nächsten Seite. 


Sonstiges: 


Die Tagungs- und Verpflegungskosten werden von lagfa bayern e.V. übernommen. Fahrtkosten zu 


diesem Austauschtreffen können von uns gegen Vorlage des Originalbelegs bis zu einer maximalen 


Höhe von EUR 40,00 erstattet werden. 


Es freut sich auf Ihr Kommen 


 
Ursula Erb 
Projektleiterin 



http://www.lagfa-bayern.de/

http://www.lagfa-bayern.de/termine-aller-tagungen-fortbildungen-austauschtreffen
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Wegbeschreibung 


Anreise mit dem PKW 


Von der Niederwerrner Straße aus in die Nikolaus-Hofmann-Straße, bei der dritten 
Abbiegung links in die Franz-Liszt-Straße. Die dritte Abbiegung rechts in die  
Gorch-Fock-Straße und linker Hand befindet sich das Rotkreuzhaus vom BRK Kreisverband 
Schweinfurt. 


Anreise mit dem PKW 


Fahren Sie mit dem Stadtbus Linie 11 oder Linie 12 vom Hauptbahnhof Schweinfurt zum 
Roßmarkt. Dort steigen Sie in den Stadtbus Linie 31 in Richtung Gartenstadt (Haltestelle 
befindet sich direkt an der Ecke vor dem Geschäft "Papier Schmitt"). Ausstieg an der 
Haltestelle Friedhofstraße. Laufen Sie bergab zur Kreuzung Nikolauf-Hofmann-Straße bzw. 
Galgenleite und dann geradeaus in den Alten Wartweg. Die zweite Straße rechts ist bereits 
die Gorch-Fock-Straße und das Rotkreuzhaus vom BRK Kreisverband Schweinfurt befindet 
sich rechter Hand. 


Informationen zum Fahrplan für den Stadtbus erhalten Sie  
unter www.stadtwerke-sw.de/stadtbus  



http://www.lagfa-bayern.de/

http://www.stadtwerke-sw.de/stadtbus
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Anmeldung zum Austauschtreffen "Sprachförderung für Asylbewerber" in Schweinfurt (Unterfranken) am Montag, 26. Juni 2017

Bitte senden Sie diesen Anmeldebogen ausgefüllt per E-Mail an: sprachfoerderung@lagfa-bayern.de

Hiermit melden wir verbindlich folgende Person/en an für das Austauschtreffen in Schweinfurt (Rotkreuzhaus BRK, Gorch-Fock-Str. 15 in 97421 Schweinfurt) am Montag, den 26. Juni 2017:


		

		

		



		1. Vor- und Nachname

		Email-Adresse

		Telefon





		

		

		



		2. Vor- und Nachname

		Email-Adresse

		Telefon





		Lokale Initiative/Träger
(falls vorhanden)

		



		PLZ/Ort:

		



		E-Mail-Adresse:

		



		Telefon:

		





		Ort, Datum

		Unterschrift





Eine Teilnahme an dem Austauschtreffen ist nur mit schriftlicher Anmeldung möglich. 


Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens zum 19. Juni 2017!

Bitte geben Sie uns umgehend Bescheid, wenn Ihre Teilnahme nach Anmeldung nicht möglich ist unter sprachfoerderung@lagfa-bayern.de  oder unter der Handynummer 0177/6632149 (Frau Ursula Erb).
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Seit dem 02. Mai 2017 besteht wieder die Möglichkeit sich für dieses Angebot zu bewerben. 
Teilnehmen können anerkannte Flüchtlinge bzw. Flüchtlinge im Asylverfahren, die 
mindestens das Englisch Level A2 beherrschen und eine Hochschulzugangsberechtigung 
besitzen.  
Für alle Interessierten bietet die Hochschule auf der Facebookseite 
(www.facebook.de/integrationscampus) erste Informationen in Form eines Videos und 
weiterer Unterlagen an.  
Darüber hinaus werden ab Mittwoch, den 7. Juni 2017 jeweils von 15:00 – 16:00 Uhr auf 
Facebook Online-Infoveranstaltung durchgeführt.  
Alle wichtigen Informationen zum Integrationscampus finden Sie auch auf der Internetseite 
https://www.thi.de/iaw/integrationscampus/ 
 
8. Achtung Drohanrufe - Das BaMF warnt vor Erpressern! 
Unter folgendem Link http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/bamf-drohanrufe-101.html 
warnt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) aktuell vor Betrügern, die sich 
als Mitarbeiter des Bundesamtes ausgeben und telefonisch mit Abschiebungen drohen, 
wenn Geflüchtete nicht einen bestimmten Geldbetrag zahlen. Wer einen solchen Anruf 
erhält, soll sich umgehend an den Bürgerservice des BaMF wenden, unter Telefon: 0911 
943-0  
Wichtig ist auch, dass Betroffene keinerlei persönliche Daten am Telefon an Unbekannte 
weitergeben oder sich gar auf Geldzahlungen einlassen.  
 
9. Fastenmonat Ramadan vom 27. Mai bis 24. Juni 2017  
Vom vergangenen Samstag, den 27. Mai 2017 bis einschließlich 24. Juni 2017 begehen 
viele gläubige Muslime den diesjährige Fastenmonat Ramadan. In diesem Zeitraum werden 
voraussichtlich manche Muslime an Aktionen und Projekte im Bereich der Flüchtlingshilfe 
nur eingeschränkt teilnehmen. Für alle, die sich näher über das Thema "Ramadan" 
informieren wollen, hat der Arbeitskreis der Muslime in Nürnberg ausführlich auf 25 Fragen 
zum Thema geantwortet. Hätten Sie z.B. gewusst, dass Fasten bei Muslimen eine Form des 
Gottesdienstes ist und zu den fünf Säulen des Islam gehört? Diese und viele weitere 
spannende Erklärungen zum Ramadan finden Sie im angehängten PDF (AKM_25 Fragen 
zum Fasten im Ramadan) 

  
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes, verlängertes Pfingstwochenende und weiterhin 
viel Kraft für Ihr großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118    0931 38659 - 119 
Mobil 0172 7926928    01552 4306779 
Fax 0931 38659-199    0931 38659-199 
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org   www.caritas-wuerzburg.org  
 
 

 

http://www.facebook.de/integrationscampus
https://www.thi.de/iaw/integrationscampus/
http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/bamf-drohanrufe-101.html
mailto:mailto:%20t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
mailto:s.hahn@caritas-wuerzburg.org
http://www.caritas-wuerzburg.org/
http://www.caritas-wuerzburg.org/



Arbeitskreis der 


Muslime in Nürnberg 


AKM 
 


25 Fragen zum Fasten im Ramadan 


1. Warum fasten die Muslime? 


Fasten im Islam ist eine Form des Gottesdiensts. Das Fasten im Monat Ramadan 
gehört zu den sogenannten fünf Säulen des Islam, also zu den Hauptpflichten, die 
ein Muslim als Gottesdienst durchführt. Die anderen Säulen sind das Bezeugen der 
Einheit Gottes und der Prophetenschaft Muhammads (s)(*) , das täglich fünfmalige 
Gebet, die Wallfahrt nach Mekka und das Entrichten der Zakat. Das Fasten wird den 
Gläubigen in dem folgenden Koranvers vorgeschrieben: ”Ihr, die ihr glaubt, euch ist 
das Fasten vorgeschrieben wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren, 
damit ihr vielleicht gottesfürchtig werdet.” (2:183). Laut dieser Aussage im Koran, 
dem heiligen Buch der Muslime, soll das Fasten um Gottes (Allahs) Willen 
geschehen d.h. es soll dadurch die Zufriedenheit Gottes erlangt werden. Außerdem 
gehört die Praxis des Fastens zur Tradition des Propheten Muhammad (s), der den 
Muslimen als Vorbild dient.  
 
(*) Bei der Erwähnung des Namen des Propheten Muhammad wird der Gegengruß 
”sallalahu alaihi wa sallam” gesprochen, was ”der Segen und Frieden auf ihm” 
bedeutet.  
 


2. Wie wird im Islam gefastet? 


Das Fasten im Islam heißt, dass der Muslim bzw. die Muslima von Beginn der 
Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts isst, nichts trinkt, allgemein 
also keine Nahrung zu sich nimmt und sich des Beischlafs mit dem Ehepartner 
enthält. Das ist das ”Äußere” Fasten. Das Fasten hat aber auch eine ”innere” 
Dimension. Der Muslim soll demnach im Ramadan noch mehr als sonst darauf 
achten sich gänzlich von Sünde freizuhalten d.h. nichts Verwerfliches bewusst 
anschauen, nichts Schlechtes reden, auf nichts Böses hören und nichts 
Verabscheuungswürdiges tun. Denn Fasten heißt erkennen, dass man in Wahrheit 
einzig und allein von Gott abhängig ist. Zugleich soll sich der Fastende darüber klar 







werden, dass er sich von vermeintlicher Abhängigkeit von anderem lossagen kann 
und muss. Er ist ein Pilger, der sich mit seinem Fasten zu seinem Schöpfer 
aufgemacht hat und alles, woran er gewöhnt ist aber nicht unbedingt benötigt, hinter 
sich zurücklässt. Zudem beschäftigt sich der Muslim wenn er fastet intensiver mit den 
restlichen Gottesdiensten wie z.B. den Gebeten oder dem Lesen des Korans.  
 


3. Welchen Nutzen ziehen Muslime vom Fasten? 


Das Fasten ist eine direkte Angelegenheit zwischen dem Einzelnen und seinem 
Schöpfer, also ein Gottesdienst, der frei von Heuchelei sein muss. Die Seele des 
Fastenden wird gereinigt und geläutert und seine Beziehung zu Gott und seinen 
Mitmenschen wird gefestigt. Ohne dies bleibt das Fasten bedeutungslos und leer. So 
ist ein großer Nutzen des Monats Ramadan mehr Barmherzigkeit gegenüber Armen 
und Bedürftigen und darüber hinaus das Erlangen einer gewissen 
Selbstbeherrschung und Konzentration auf das Wesentliche. Fasten schärft das 
Gewissen und vergrößert die Widerstandskraft. Wer fastet denkt mehr an Gott, übt 
sich in wohltätiger Nächstenliebe, schmeckt die Süße der Ergebung in Gottes Willen, 
die Liebe Gottes und Gottesfurcht. Die Muslime genießen auch das besondere 
Miteinander in der Familie und unter Freunden im Fastenmonat. Vielleicht ist der 
größte praktische Nutzen der einmonatigen geistigen und körperlichen Übung der, 
dass die Selbstbeherrschung und die Absage an bestimmte Dinge auch andere 
Aspekte des Lebens eines Muslims permanent zu durchdringen vermag. Dies wird 
möglich, weil dem Muslim im Ramadan eine Möglichkeit geboten wird eine innere 
Abrechnung durchzuführen und er somit neue Vorsätze für die nächste Zeit 
vornehmen kann.  
 


4. Wer ist zum Fasten verpflichtet? 


Die Fastenvorschrift im Monat Ramadan gilt für jeden geistig zurechnungsfähigen 
Muslim, Mann oder Frau, der die Pubertät erreicht. Die Pubertät kennzeichnet die 
Mündigkeit im Islam. Kinder, die die Pubertät nicht erreicht haben, werden ermutigt 
so viele Tage zu fasten wie sie können. So können sie sich nach und nach mit 
zunehmenden Alter an dieses Gebot gewöhnen.  
 


5. Gibt es Personen, die vom Fasten ausgenommen 
sind? 


Nur wer das Fasten, so wie es im Islam vorgeschrieben ist, ohne gesundheitlichen 
Schaden durchführen können, ist zu diesem Gebot verpflichtet. Deshalb sind Kranke, 
Altersschwache, Schwangere, stillende Mütter, Frauen in der Menstruation und 
ähnliche Personengruppen von dieser Pflicht ausgenommen. Personen, deren 
gesundheitliche Situation sich voraussichtlich nicht bessern wird wie z.B. chronisch 
Kranke oder Altersschwache, sollen für jeden im Ramadan versäumten Fastentag 
einen Bedürftigen speisen (die sog. Fidya). Andere, die unter die Ausnahmeregelung 
fallen und deren Situation sich bessern wird wie z.B. Schwangere, stillende Mütter 
etc. holen die versäumten Fastentage zu einem späteren Zeitpunkt nach.  
 







6. Wann beginnt die Fastenzeit? 


Der Ramadan ist der neunte Monat im islamischen Mondkalender. Im Gegensatz zur 
üblichen Praxis der Verwendung des Sonnenkalenders, benutzen die Muslime einen 
reinen Mondkalender. So verschiebt sich der Monat Ramadan 10 oder 11 Tage pro 
Jahr nach vorne und durchschreitet allmählich alle Jahreszeiten. Ein Muslim wird 
deswegen Fastentage im Laufe seines Lebens sowohl im Winter mit kürzeren Tagen, 
als auch Fastentage im Sommer, an denen die Tage lang sind und das Fasten 
schwieriger wird erleben. Wäre eine bestimmte feste Jahreszeit für das Fasten 
festgelegt, würde das für manche der Anhänger des Islam in verschiedenen 
Erdteilen, einen dauernden Vorteil, für andere wiederum eine ständige 
Benachteiligung bedeuten.  
 


7. Was ist die Wortbedeutung von Ramadan? 


Ramadan (*) ist Arabisch und wird von der Wurzel ramida oder arramad abgeleitet, 
was ”brennende Hitze und Trockenheit”, speziell des Bodens bedeutet. Aus der 
gleichen Wurzel kommt ramdaa - sonnengebrannter Sand. Dies deutet auf das 
Hitzegefühl im Magen hin, das vom Durst erzeugt wird. Manche erklären auch das 
damit, dass der Ramadan die Sünden ausbrennt wie die Hitze den Boden. Im 
Ramadan sind Herz und Seele für die Anbetung und das Gedenken an Gott 
empfänglicher, so wie Sand und Steine für die Hitze der Sonne. So hilft der 
Ramadan dem Gläubigen sich neu zu formen und seine physischen und geistigen 
Veranlagungen und Verhalten zu erneuern. (*) Türkisch: Ramazan; das ”z” wird wie 
ein ”s” in ”sehr” gesprochen.  
 


8. Wie wirkt sich das Fasten auf den Fastenden aus? 


Das ist unterschiedlich. Es gibt viele Muslime, die durch das Fasten zu einer inneren 
Einkehr und zur Ruhe kommen, die sie vielleicht durch das ganze Jahr über 
vermissen. Oft fühlt der Fastende auch, dass sein Körper in diesem Monat eine Art 
Regeneration erfährt. Einige wiederum müssen sich in Geduld üben, weil sie das 
Fasten, emotional und körperlich stärker belastet als andere. Jeder empfindet das 
Fasten also ein wenig anders. Was allen fastenden Muslimen gemeinsam ist, ist die 
Tatsache, dass sie diesen Akt als Gottesdienst betrachten und die Vergeltung dafür 
bei ihrem Schöpfer im Jenseits erhoffen.  
 


9. Ist es nicht ungesund beim Fasten auch nichts zu 
trinken? 


Wenn die Voraussetzung für das Fasten erfüllt ist, nämlich die körperliche Fitness, 
ruft die fehlende Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme vom Beginn der 
Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auch keine gesundheitlichen 
Schäden für den Fastenden hervor. Zudem bewirkt der Verzicht auf Nahrung, dass 
man weniger Durst verspürt  
 







10. Ist es sinnvoll, den ganzen Tag nichts zu essen 
und das alles abends wieder durch üppiges Essen 
nachzuholen? 


Nein, sicher nicht. Deshalb hat der Prophet Muhammad (s) auch geraten leichte 
Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Und er erließ eine allgemeine Regel, die auch 
außerhalb des Ramadans Gültigkeit besitzt: Nämlich, dass der Muslim seinen Magen 
mit einem Drittel Essen, einem Drittel Flüssigkeit füllen, aber das letzte Drittel leer 
lassen sollte.  
 


11. Fasten die Muslime um abzunehmen? 


Die Absicht beim Fasten ist das Wohlgefallen Gottes. Es wird empfohlen keine 
schwere Kost zu sich zu nehmen. Es ist aber auch erlaubt die eigens zubereiteten 
Köstlichkeiten zu genießen. Deshalb gibt es sowohl Muslime, die in diesem Monat 
abnehmen, als auch manche die an Gewicht zunehmen.  
 


12. Ist es nicht schwer hierzulande zu fasten? 


Das Fasten hier ist unter einigen Aspekten leichter als das Fasten in klimatisch 
extremeren Breitengraden. Im Winter werden die zu fastenden Tage kürzer sein als 
die Tage im Sommer oder im Frühling. In den muslimischen Ländern fasten die 
meisten Menschen, so dass das Fastenbrechen kaum in die Arbeitszeit fällt und 
tagsüber nichts zu essen oder zu trinken angeboten wird. Viele Muslime in unserem 
Land hätten gerne Arbeitszeiten, die ihnen erlauben, das Fastenbrechen gemeinsam 
mit der Familie vorzunehmen.  
 


13. Warum müssen die Muslime einen ganzen Monat 
lang fasten? 


Wie schon in den ersten Antworten erwähnt, richten sich die Muslime – auch bei 
dieser Vorschrift – nach den Worten Gottes, dem Koran, und der Vorgehensweise 
des Propheten Muhammad (s), der Sunna. Diese Anweisungen geben den Monat 
Ramadan, der 29 oder 30 Tage lang dauert, als Fastenzeit vor. Da Eintönigkeit 
schädlich ist, ist es im Islam nicht gestattet das ganze Jahr über ohne Unterbrechung 
zu fasten. Auch wer geistigen Vorteil erzielen will, hat nicht die Erlaubnis dazu. Die 
Erfahrung bestätigt außerdem, dass das Fasten für den, der es fortwährend übt, zur 
Gewohnheit wird, zur zweiten Natur, so dass der Vorteil nicht der gleiche ist wie für 
den, der nur von Zeit zu Zeit fastet.  


 


 
 







14. Wozu braucht Gott das Fasten, kommt es nicht 
eher auf den Glauben an? 


Es ist richtig, dass Gott nichts von uns benötigt, weil Er sich Selbst genüge ist. Von 
den jeweiligen gottesdienstlichen Handlungen ziehen wir Menschen selbst hier in 
dieser Welt und im Jenseits Nutzen. Aber Glauben ist die Voraussetzung für eine 
Tat, die als Gottesdienst zählt und eine Tat ohne Glauben wird als Gottesdienst bei 
Gott nicht angenommen werden. Deshalb gehören Glaube und Tat zusammen und 
sind wie zwei Seiten einer Medaille. Der Glaube wird durch die Tat gestärkt. Glaube 
ohne Taten kann im Extremfall zu einem leerem Glaubensbekenntnis werden.  
 


15. Welche Mahlzeiten werden im Monat Ramadan 
fürs Fastenbrechen zubereitet? 


Dies hängt von den jeweiligen Essgewohnheiten und dem kulturellen Hintergrund 
des fastenden Muslims ab. Oft wird abends eine warme Mahlzeit zubereitet, aber 
viele genießen eher die Atmosphäre des Fastenmonats und das Zusammensein mit 
der Familie und den Freunden und legen weniger Wert auf die Speisen.  
 


16. Wie wurde das Fasten im Monat Ramadan für 
Muslime eine Pflicht? 


Die Offenbarungen Gottes an den Propheten Muhammad (s), die dann als Koran 
zusammengetragen wurden, begannen im Monat Ramadan im Jahre 610. Das 
Fasten während dieses Monats wurde den Muslimen erst im Jahre 624 zur Pflicht, 
als folgende Koranverse offenbart wurden: ”O ihr, die ihr glaubt! Das Fasten ist euch 
vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren. Vielleicht 
werdet ihr (Allah) fürchten.” (Koran 2:183) ”Der Monat Ramadan ist es, in dem der 
Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer 
Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch in dem Monat 
zugegen ist, der soll in ihm fasten. Und wer krank ist oder sich auf einer Reise 
befindet, soll eine Anzahl anderer Tage (fasten) - Allah will es euch leicht, Er will es 
euch nicht schwer machen - damit ihr die Frist vollendet und Allahs Grösse rühmt, 
dass Er euch geleitet hat. Vielleicht werdet ihr dankbar sein. (Koran 2:185)  
 


17. Was für Bräuche haben die Muslime im Monat 
Ramadan? 


Das Fastenbrechen wird gewöhnlich mit einer Dattel oder einem Schluck Wasser 
durchgeführt, während das folgende vom Propheten Muhammad (s) überlieferte 
Bittgebet gesprochen wird: ”O Allah, um Deinetwillen habe ich gefastet und an Dich 
geglaubt und mit Deiner Versorgung breche ich das Fasten. Im Namen Allahs, des 
Allbarmherzigen, des Gnädigen”, dann wird das Abendgebet verrichtet. Erst danach 
werden dann die eigentlichen Speisen gegessen. So wie der Prophet Muhammad (s) 
dies selbst durchführte, ist es Sitte während des Fastenmonats den ganzen Koran zu 







lesen. Gegenseitige Besuche und Einladungen zum Fastenbrechen sind an der 
Tagesordnung. Das gemeinsame Fastenbrechen findet auch oft in den jeweiligen 
Moschee-Gemeinden statt, in denen manchmal sogar jeden Tag im Ramadan Essen 
ausgegeben wird.  
 


18. Wie viele Muslime halten sich an das 
Fastengebot im Ramadan? 


Das Fasten scheint das Gebot unter den fünf Säulen zu sein, an die sich die Muslime 
am meisten halten. Die Moscheen sind in diesem Monat zu den abendlichen 
Tarâwîh-Gebeten3 übervoll und selbst nicht praktizierende Muslime halten sich aus 
Respekt vor diesem Monat von Dingen fern, die der Islam verboten hat, wie z.B. dem 
Alkoholkonsum. In den Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung wirkt sich 
der Ramadan im alltäglichen Leben aus. Obwohl sich hier vielleicht fast die Hälfte 
der Muslime an das Fasten halten, fällt dies natürlich aufgrund der geringen Zahl der 
Muslime im öffentlichen Leben nicht gleichermaßen auf. Im Monat Ramadan gibt es 
ca. 2 Stunden nach Sonnenuntergang ein spezielles freiwilliges Gebet nach dem 
Nachtgebet - das Tarawîh-Gebet, das auch länger als die übrigen Gebete dauert. 
Viele Muslime kommen dann in die Gebetsräume der verschiedenen Moscheen und 
verrichten gemeinsam dieses Gebet und sitzen danach meist noch ein wenig 
zusammen.  
 


19. Gibt es außerhalb des Ramadans auch 
Fastentage? 


Das für jeden Muslim verpflichtende Fasten gibt es nur im Monat Ramadan. Darüber 
hinaus hat der Prophet Muhammad (s) an bestimmten Tagen das freiwillige Fasten 
empfohlen wie z.B. 6 beliebige Tage im darauffolgenden Monat Schawwâl. Er lehrte, 
dass derjenige, der den ganzen Fastenmonat und noch 6 Tage im Schawwâl fastet, 
von Gott belohnt wird, als hätte er das ganze Jahr hindurch gefastet. Am 10. 
Muharram oder montags oder donnerstags zu fasten wird angeraten. Das ständige 
Fasten das ganze Jahr hindurch wird im Islam hingegen nicht erlaubt und die 
Maximalgrenze des freiwilligen Fastens wurde vom Propheten (s) aufgezeigt, indem 
er sagte, dass der Muslim, der viel fasten möchte, abwechselnd einen Tag fasten 
und den darauffolgenden Tag aber aussetzen solle.  
 


20. Wie können Nichtmuslime ihre fastenden 
muslimischen Arbeitskollegen unterstützen? 


Arbeitgeber, Kollegen, Lehrer etc. können helfen, indem sie versuchen die 
Bedeutung des Ramadan zu verstehen und den betreffenden Muslim nach 
Möglichkeit körperlich weniger beanspruchen. Besondere Berücksichtigung könnten 
z.B. Anfragen nach Urlaub, der Wunsch nach flexibleren Arbeitszeiten am Morgen 
und am Abend, und dem Anliegen von Schülern weniger Hausaufgaben zu 
bekommen finden. Es ist auch sehr wichtig, dass muslimische Arbeiter, Angestellte 
und Schüler die Möglichkeit erhalten, nach Ende des Fastenmonats Ramadan am 







Festgebet teilzunehmen. Dieses Fest und ein weiteres, das ca. zwei Monate danach 
folgt, ist für Muslime genauso wichtig wie Weihnachten und Ostern für Christen. Über 
eine Gratulation und einen Glückwunsch zu diesen Festen werden sich die Muslime 
sehr freuen.  
 


21. Gibt es besondere Ereignisse im Monat 
Ramadan? 


Es gibt spezielle Gebete, Tarâwîh genannt, die in den Moscheen oder Zuhause 
einige Zeit nach Sonnenuntergang, verrichtet werden. In der Lailat-ul Qadr(*) (der 
”Nacht der Bestimmung”) gedenken die Muslim der Nacht, in der dem Propheten 
Muhammad (s) von Gott die ersten Abschnitte des Korans offenbart wurden. Da der 
genaue Zeitpunkt dieser Nacht laut einer Aussage des Propheten (s) nicht bekannt 
ist, suchen Muslime diese Nacht in den letzten zehn ungeraden Tagen des 
Ramadans bzw. feiern ihn in der Nacht des 27. Ramadan. Es ist auch üblich, dass 
die Muslime in diesem Monat viel spenden und auch ihre Zakat-Abgabe ausrechnen 
und bezahlen.  
 
(*) Der Prophet Muhammad (s) berichtete, dass die Lailat-ul Qadr in den letzten zehn 
ungeraden Nächten des Ramadans verborgen ist.  
 


22. Wird am Ende des Ramadans ein Fest 
begangen? 


Die Tarâwîh-Gebete finden am zweiten Abend vor dem Fest ihren Abschluss. Das 
Fest des Fastenbrechens, das auf arabisch ‘Id-ul Fitr und Ramazan Bayramî auf 
türkisch heißt, beginnt mit einem besonderen Festgebet am ersten Tag des darauf 
folgenden Monats. Das Festgebet beginnt nach Sonnenaufgang und beinhaltet zwei 
Gebetsabschnitte und eine Ansprache. Die Muslime beglückwünschen sich 
gegenseitig nach dem Festgebet und drücken ihren Wunsch aus, dass Gott (Allah) 
ihr Fasten und ihre übrigen Gottesdienste annehmen möge. Das Fest dauert drei 
Tage an. An diesen Tagen werden Verwandte und Bekannte besucht, wobei 
gewöhnlich die Jüngeren die Älteren mit ihren Besuchen ehren. Am ersten Tag des 
Ramadanfestes soll aber nicht gefastet werden, da dies eine Zeit des Feierns ist.  
 


23. Gibt es Probleme der Moschee-Gemeinden mit 
ihren Nachbarn? 


Da es für Muslime wenige Gebetsräume an einem Ort gibt, müssen viele mit ihren 
Fahrzeugen von weit her bis zu den Moscheen fahren, was mitunter zu 
Geräuschbelästigung führen kann. Besonders schwierig wird dies im Sommer wenn 
die erwähnten Tarâwîh-Gebete bis ca. 22-23 Uhr dauern. Deswegen sollten die 
Moschee-Gemeinden Vorkehrungen treffen, dass die Nachbarn so wenig wie 
möglich gestört werden und dass sie über die Besonderheit in diesem Monat 
informiert werden.  
 







24. Welche Dinge sind beim Fasten noch zu 
beachten? 


Der Prophet Muhammad (s) hat zum Fasten viele Empfehlungen gegeben, wobei wir 
hier nur vier anführen wollen: ”Das Fasten ist ein Schutz. So soll der (der fastet) 
keine unzüchtigen Reden führen und sich nicht töricht verhalten; und wenn jemand 
ihn bekämpft oder ihn beschimpft, soll er zweimal sagen: ‘Ich faste.’ Und bei Dem, in 
Dessen Hand meine Seele ist: Der Mundgeruch des Fastenden ist Allah angenehmer 
als der Duft von Moschus, denn [Gott sagt:] er lässt ab vom Essen und Trinken und 
von seinen Begierden um Meinetwillen. Das Fasten ist für Mich, und Ich gewähre die 
Belohnung dafür. Und die gute Tat wird zehnfach belohnt.”(*1) ”Für alles ist Zakat zu 
entrichten, und die Zakat für den Körper ist das Fasten.”(*2) ”Wer im Ramadan in 
(festem) Glauben und in der Hoffnung auf Belohnung fastet, dem werden seine 
vergangenen Sünden vergeben; und wer im Ramadan (nachts im Gebet) steht in 
(festem) Glauben und in der Hoffnung auf Belohnung, dem werden seine 
vergangenen Sünden vergeben.”(*3) ”Wenn sich jemand nicht der Falschheit in Wort 
und Tat enthält, dann liegt Allah nichts daran, dass er sich des Essens und Trinkens 
enthält.”(*4)  
 
(*1)Von Abu Huraira in Buchari übersetzt in Allahs Gesandter hat gesagt...,1998, 
Haus des Islam, Nr. 438.  
(*2)Von Abu Huraira in Ibn Madscha übersetzt in Allahs Gesandter hat 
gesagt...,1998, Haus des Islam, Nr.441  
(*3)Von Abu Huraira in Ibn Madscha übersetzt in Allahs Gesandter hat 
gesagt...,1998, Haus des Islam, Nr.442  
(*4)Von Abu Huraira in Ibn Madscha übersetzt in Allahs Gesandter hat 
gesagt....,1998, Haus des Islam, Nr.444  
 


25. Können Nichtmuslime an muslimischen 
Veranstaltungen im Ramadan teilnehmen? 


Grundsätzlich kann jeder an einer muslimischen Veranstaltung teilnehmen, weil dies 
zu einem besseren gegenseitigem Verständnis beitragen kann. Deswegen sind 
Nichtmuslime eingeladen sich ein eigenes Bild und einen Eindruck über den Ablauf 
der Veranstaltungen der Muslime auch im Ramadan zu machen. So können sie z.B. 
wenn man das mit den Verantwortlichen der jeweiligen Moscheen abspricht, bei den 
allabendlichen Gebeten anwesend sein. Muslime freuen sich auch, wenn sie 
Interessierte und Nachbarn zum Fastenbrechen ( der sog. Iftâr) begrüssen können. 
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